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Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, vom 

9. August 2016 (470 16 130) 

____________________________________________________________________ 

 

 

Strafprozessrecht 

 

 

Nichtanhandnahme des Verfahrens 

 
 
 
Besetzung Präsident Dieter Eglin, Richter Markus Mattle (Ref.), Richterin 

Susanne Afheldt; Gerichtsschreiberin i.V. Lorena Steiner 

 

Parteien A.____ 

Beschwerdeführer 

  

gegen 

 

 Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft,  

Allgemeine Hauptabteilung, Grenzacherstrasse 8,  

Postfach, 4132 Muttenz,  

Beschwerdegegnerin 

 

B.____ 

Beschuldigter 

 

Gegenstand Nichtanhandnahme des Verfahrens 

Beschwerde gegen die Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsan-

waltschaft Basel-Landschaft vom 10. Juni 2016 
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A. Mit Eingabe vom 7. Juni 2016 reichte A.____ bei der Staatsanwaltschaft Basel-

Landschaft gegen B.____, Gemeindepräsident von X.____, Strafanzeige wegen Nötigung ein. 

Mit Verfügung vom 10. Juni 2016 beschloss die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft (nachfol-

gend: Staatsanwaltschaft), das Verfahren in Anwendung von Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO nicht an 

Hand zu nehmen. 

 
B. Gegen diese Verfügung erhob A.____ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Schreiben 

vom 15. Juni 2016 Beschwerde beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, 

und begehrte sinngemäss, es sei das Strafverfahren an die Hand zu nehmen. 

 

C. Die Staatsanwaltschaft beantragte mit Eingabe vom 29. Juni 2016 die Abweisung der 

Beschwerde. 

 

D. Mit Verfügung des Kantonsgerichts, Abteilung Strafrecht, vom 1. Juli 2016 wurde festge-

stellt, dass B.____ innert Frist keine Stellungnahme eingereicht hat. 

 

 

Erwägungen 

 

1. Gegen die angefochtene Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft vom 

10. Juni 2016 kann bei der Dreierkammer des Kantonsgerichts, Abteilung Strafrecht, Be-

schwerde erhoben werden (Art. 310 Abs. 2 i.V.m. Art. 322 Abs. 2, Art. 20 Abs. 1 lit. b StPO und 

§ 15 Abs. 2 EG StPO). Die Beschwerde ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet einzu-

reichen (Art. 310 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO und Art. 396 Abs. 1 StPO). Da die 

Beschwerde form- und fristgerecht erhoben worden ist, kann auf diese eingetreten werden. 

 

 

2.1 Mit Strafanzeige vom 7. Juni 2016 machte der Beschwerdeführer im Wesentlichen gel-

tend, B.____ habe ihn in seiner Funktion als Gemeindepräsident durch ein Schreiben an seine 

Person genötigt. Dies begründete er sinngemäss hauptsächlich damit, er habe zur Neugestal-

tung der Hauptstrasse in X.____ vorgeschlagen, dass Fahrradwege an der Hauptstrasse rich-

tungsgetrennt in den Rabatten oder auf der Hauptstrasse angebracht werden könnten. Darauf-

hin habe ihm der Gemeinderat geantwortet, dass auf und neben der Hauptstrasse keine Rad-
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wege vorgesehen seien. Durch dieses Schreiben habe der Gesamtgemeinderat die Radfahrer 

in äusserst gefährlicher Art und Weise der Unfallgefährdung durch den Verkehr auf der Haupt-

strasse in X.____ ausgesetzt.  

 

2.2 Die Staatsanwaltschaft erwog in ihrer Nichtanhandnahmeverfügung vom 10. Juni 2016 

unter anderem, vorliegend sei nicht ersichtlich, inwiefern B.____ durch Gewalt oder Androhung 

ernstlicher Nachteile den Beschwerdeführer zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden veranlasst 

hätte. Wenn B.____ als Gemeindepräsident dem Beschwerdeführer schriftlich zur Kenntnis 

bringe, dass bei einer Neugestaltung auf und neben der Hauptstrasse keine Radwege vorgese-

hen seien, verfolge er weder einen unerlaubten Zweck noch sei das Mittel ein unerlaubtes. Ins-

besondere sei nicht ersichtlich, wie B.____ mit seiner schriftlichen Aussage A.____ oder andere 

Radfahrer in äusserst gefährlicher Art und Weise einer Unfallgefahr durch den Verkehr ausge-

setzt haben soll. Der Tatbestand der Nötigung sei somit eindeutig nicht erfüllt und das Verfah-

ren entsprechend Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO nicht anhand zu nehmen.  

 

2.3 In der Beschwerdeschrift vom 15. Juni 2016 brachte der Beschwerdeführer vor, die 

Staatsanwaltschaft sei nicht auf die Details seiner Nötigungsklage (recte: Strafanzeige) einge-

gangen. Die Nötigung in einem besonders schweren Fall ergebe sich jedoch aus der Tatsache, 

dass die amtierenden Gemeinderäte mit Einzelunterschrift das Schreiben dokumentiert hätten. 

Es sei leicht zu erklären, dass er sich genötigt fühle, da sechs Gemeinderäte und der Gemein-

depräsident in einer konzentrierten Aktion seine Inaktivität hätten erzwingen wollen.  

 

 

3.1 Gemäss Art. 310 Abs. 1 StPO verfügt die Staatsanwaltschaft die Nichtanhandnahme, 

sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straf-

tatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), Verfahrenshin-

dernisse bestehen (lit. b), oder aus den in Art. 8 StPO genannten Gründen auf eine Strafverfol-

gung zu verzichten ist (lit. c). Da dieser Bestimmung zwingender Charakter zukommt, muss die 

Staatsanwaltschaft bei Vorliegen der in Art. 310 Abs. 1 StPO genannten Gründe eine Nichtan-

handnahmeverfügung erlassen (ESTHER OMLIN, Basler Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 310 

N 8). Mit dem sofortigen Entscheid, kein Untersuchungsverfahren durchzuführen, soll verhindert 

werden, dass Personen durch grundlose Anzeigen oder Ermittlungen Nachteile erleiden sowie 

nutzlose Umtriebe anfallen. Eine Nichtanhandnahme darf nur in sachverhaltsmässig und recht-
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lich klaren Fällen ergehen. Es muss mit Sicherheit feststehen, dass der Sachverhalt unter kei-

nen Straftatbestand fällt. Im Zweifelsfall – wenn die Sach- bzw. Rechtslage nicht von vornherein 

klar ist – muss eine Untersuchung eröffnet werden (BGE 137 IV 285 E. 2.3 S. 287 f.). Gefordert 

ist somit, dass gar nie ein Verdacht hätte angenommen werden dürfen oder der Anfangsver-

dacht vollständig entkräftet worden ist. Dies ist namentlich der Fall, wenn eine Anzeige über-

haupt keine strafrechtliche Relevanz aufweist, der Sachverhalt demnach rein zivilrechtliche 

Streitigkeiten betrifft sowie bei zum Vornherein aussichtslosen Strafanzeigen (NATHAN 

LANDSHUT, Zürcher Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, Art. 310 N 4 ff.; NIKLAUS SCHMID, Praxis-

kommentar StPO, 2. Aufl. 2013, Art. 310 N 3 ff.; OMLIN, a.a.O., Art. 310 N 9). Im Übrigen ver-

weist Art. 310 Abs. 2 StPO für die Modalitäten der Nichtanhandnahmeverfügung auf die in den 

Art. 319 ff. StPO geregelten Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung. 

 

3.2.1 Gemäss Art. 181 StGB macht sich der Nötigung strafbar, wer jemanden durch Gewalt 

oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung in seiner Handlungsfä-

higkeit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Als Nötigungsmittel nennt das Ge-

setz Gewalt, Androhung ernstlicher Nachteile und andere Beschränkungen der Handlungsfrei-

heit. Eine Nötigung mittels Gewalt steht in casu nicht zur Diskussion, weshalb diese Tatbe-

standsvariante nicht weiter zu beleuchten ist. Ernstlich sind die Nachteile, wenn ihre Androhung 

nach einem objektiven Massstab geeignet ist, auch eine besonnene Person in der Lage des 

Betroffenen gefügig zu machen und so seine freie Willensbildung und -betätigung zu beschrän-

ken (BGE 122 IV 322 E. 1a S. 325). Um dem gesetzlichen und verfassungsmässigen Be-

stimmtheitsgebot ("nullum crimen sine lege") gerecht zu werden, ist die Tatbestandsvariante der 

"anderen Beschränkung der Handlungsfreiheit" in Art. 181 StGB restriktiv auszulegen. Nicht 

jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern führt zu einer Be-

strafung nach Art. 181 StGB. Das Zwangsmittel der "anderen Beschränkung der Handlungsfrei-

heit" muss, um tatbestandsmässig zu sein, das üblicherweise geduldete Mass an Beeinflussung 

in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die im Gesetz ausdrücklich genannten 

Zwangsmittel der Gewalt und der Androhung ernstlicher Nachteile gilt. Es muss ihnen mithin 

eine den gesetzlich genannten Mitteln vergleichbare Zwangswirkung zukommen. Es führt somit 

nicht jeder noch so geringfügige Druck auf die Entscheidungsfreiheit eines andern zu einer Be-

strafung nach Art. 181 StGB (BGE 141 IV 437 E. 3.2.1 S. 440 f.). Die weite Umschreibung des 

Nötigungstatbestands von Art. 181 StGB hat zur Folge, dass nicht jedes tatbestandsmässige 

Verhalten bei Fehlen von Rechtfertigungsgründen auch rechtswidrig ist. Vielmehr bedarf die 
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Rechtswidrigkeit bei Art. 181 StGB einer zusätzlichen, besonderen Begründung. Eine Nötigung 

ist unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt ist oder wenn das Mittel zum an-

gestrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder wenn die Verknüpfung zwischen ei-

nem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwid-

rig ist (BGE 129 IV 6 E. 3.4 S. 15 f.). 

 

3.2.2 Der Beschwerdeführer erblickt eine Nötigung darin, dass ihm in einem Schreiben mit-

geteilt worden sei, dass entgegen seinem Vorschlag auf und neben der Hauptstrasse in X.____ 

keine Radwege errichtet werden. Da dieser Brief von allen amtierenden Gemeinderäten und 

dem Gemeindepräsidenten unterzeichnet worden sei, sei er zur Inaktivität gezwungen worden. 

Vorweg ist zu bemerken, dass der Beschwerdeführer das besagte Schreiben nicht eingereicht 

hat. Selbst wenn das Vorhandensein eines solchen Briefs nachgewiesen wäre, wäre dadurch 

die Handlungsfreiheit des Beschwerdeführers selbstredend nicht in relevanter Weise be-

schränkt worden. So wäre es nämlich dem Beschwerdeführer ohne Weiteres freigestanden, 

sich weiterhin mit geeigneten Mitteln für die Errichtung von Radwegen im Rahmen der Neuge-

staltung der Hauptstrasse einzusetzen. Überdies ist zu beachten, dass der Gemeinderat durch 

eine Mitteilung eines Verzichts auf den Bau von Radwegen weder einen unerlaubten Zweck 

verfolgt noch eine solche ein unerlaubtes Mittel darstellt. Vielmehr steht es im zulässigen politi-

schen Ermessen des Gemeinderats, die Einrichtung von Radwegen zu befürworten oder abzu-

lehnen. Daraus folgt, dass das Verhalten des Gemeindepräsidenten keineswegs als rechtswid-

rig angesehen werden kann. Ein strafrechtlich relevantes Handeln im Sinne einer Nötigung liegt 

somit offensichtlich nicht vor, womit die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen B.____ mit 

Verfügung vom 10. Juni 2016 in Anwendung von Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO zu Recht nicht an 

Hand genommen hat. Die Beschwerde erweist sich folglich als unbegründet und ist abzuwei-

sen. Im Übrigen ist anzumerken, dass gemäss Art. 301 StPO als Strafanzeige zu betrachten 

und dementsprechend zu behandeln ist, wenn darin vom Anzeigesteller oder der Anzeigestelle-

rin auf eine konkrete, angeblich strafbare Handlung Bezug genommen wird. Ist dies nicht der 

Fall, so begründet die Strafprozessordnung keine Pflicht zur förmlichen Behandlung einer An-

zeige. Im vorliegenden Fall könnte man sich also durchaus die Frage stellen, ob die Staatsan-

waltschaft nicht bereits aufgrund einer fehlenden konkreten, angeblich strafbaren Handlung auf 

die Strafanzeige gar nicht erst mit einer förmlichen Verfügung hätte reagieren müssen.  
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4. Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfah-

rens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Entsprechend dem Ausgang des vor-

liegenden Verfahrens sind die ordentlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von total 

Fr. 1‘050.-- (bestehend aus einer Gerichtsgebühr von Fr. 1‘000.-- und Auslagen von pauschal 

Fr. 50.--) dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. § 13 Abs. 1 GebT). 

 
 
 
 
Demnach wird erkannt: 
 

://: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 

 

 2. Die ordentlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von total 

Fr. 1‘050.-- (bestehend aus einer Gerichtsgebühr von Fr. 1‘000.-- und 

Auslagen von pauschal Fr. 50.--) werden dem Beschwerdeführer 

auferlegt. 

  

  

 

 

Präsident 
 
 
 
 
Dieter Eglin 

Gerichtsschreiberin i.V. 
 
 
 
 
Lorena Steiner 
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